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Auf Grund des § 6 Absatz 2 des Landesbeamtengesetzes vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 224)
verordnet das Ministerium fir Inneres und Kommunales im Einvernehmen mit dem Finanzminis-

terium:
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§ 15 Gesamtergebnis der Laufbahnprifung
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Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§1

Geltungsbereich, Einstellungsvoraussetzungen

FuBnoten zu § 1 Geltungsbereich, Einstellungsvoraussetzungen

Uberschrift und § 1 Absatz 1 gedndert durch Verordnung vom 29. September 2016 (GV.
NRW. S. 805), in Kraft getreten mit Wirkung vom 1. Juli 2016.

(1) Diese Verordnung gilt fur die Laufbahn des ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 des
feuerwehrtechnischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen.

(2) In den Vorbereitungsdienst kann eingestellt werden, wer die laufbahnrechtlichen Vorausset-
zungen flr die Ernennung, insbesondere nach der Verordnung uber die Laufbahnen der Beam-
tinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande Nordrhein-Westfalen vom 1.
Dezember 1985 (GV. NRW. S. 744) in der jeweils geltenden Fassung, erfillt.
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§2
Einstellungs- und Ausbildungsbehorden
(1) Einstellungsbehorden kdénnen die in § 1 Absatz 2 der Verordnung Uber die Laufbahnen der Be-
amtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande Nordrhein-Westfalen ge-
nannten Beschaftigungsbehdrden sein. Sie kdnnen zugleich Ausbildungsbehdrden sein, wenn

sie Uber das erforderliche Ausbildungspersonal geman § 6 verfigen. Das Institut der Feuerwehr
NRW flhrt die zentralen Ausbildungen durch.

(2) Ist die Einstellungsbehorde nicht zugleich Ausbildungsbehérde, so hat sie vor der Einstellung
das Einverstandnis einer Ausbildungsbehdérde, die Bewerberin oder den Bewerber auszubilden,
einzuholen.

Teil 2
Vorbereitungsdienst

Kapitel 1
Allgemeines

§3
Beginn und Dauer

FuBnoten zu § 3 Beginn und Dauer

§ 3 Absatz 2, § 21 Absatz 2 und § 23 Absatz 1 und Absatz 3 (aufgehoben) geandert sowie
Anlagen 1 bis 10 neu gefasst durch Verordnung vom 12. Dezember 2017 (GV. NRW. S. 952),
in Kraft getreten am 23. Dezember 2017.

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert drei Jahre. Er beinhaltet die Ausbildung nach §§ 6 bis 9 und
wird durch anrechenbare Zeiten nach § 9 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung uber die Laufbahnen
der Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande Nordrhein-Westfa-
len um zwoIf Monate verkiirzt. Die Ausbildung nach §§ 6 bis 9 beginnt zum 1. eines Quartals und
dauert 24 Monate. Sie umfasst eine theoretische und eine praktische Ausbildung gemaB § 7 so-
wie die Laufbahnprifung geman § 10.

(2) Bei einer notwendig werdenden Verlangerung von Ausbildungszeiten geman §§ 8 Absatz 2, 9
Absatz 2 sowie beim jeweils erstmaligen Nichtbestehen der Ausbildung von Gruppenfihrerinnen
und Gruppenfiihrern sowie der Vertiefungsausbildung nach der Ubersicht {iber Umfang und In-
halte der zentralen Ausbildung am Institut der Feuerwehr NRW gemaB Anlage 2, der Prifung zur
Zugfuhrerin oder zum Zugfuhrer geman § 13 Absatz 7 oder der Abschlussprifung geman § 14
Absatz 7 kann die Ausbildung um jeweils bis zu sechs Monate verlangert werden. Die Verlange-
rung darf insgesamt zwolf Monate nicht Uberschreiten. Die Wiederholung von Zeiten der Ausbil-
dung kann auch bei einer anderen Ausbildungsbehoérde erfolgen.
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(3) Bei erneuter Nichterfillung der Leistungsanforderungen eines bereits wiederholten Ausbil-
dungsteils gemaB §§ 8 Absatz 2 Satz 3, 9 Absatz 2, bei wiederholter Nichtzulassung zu einer der
in Absatz 2 genannten Prifungen oder bei erneutem Nichtbestehen oder der Notwendigkeit der
Verlangerung der Ausbildung lber die Hochstgrenze des Absatz 2 Satz 2 hinaus endet das Be-
amtenverhaltnis mit dem Ablauf des Monats, in dem mitgeteilt wird, dass das Ziel des Vorberei-
tungsdienstes deshalb nicht mehr erreicht werden kann.

(4) Uber die Verlangerung aus Anlass von Beurlaubungs-, Sonderurlaubs- und Krankheitszeiten
entscheidet die Einstellungsbehdrde. Eine solche Verlangerung ist auf die Hochstgrenze nach
Absatz 2 Satz 2 nicht anzurechnen.

§4
Ziel
(1) Ziel des Vorbereitungsdienstes ist es, die Auszubildenden fur ihre Laufbahn zu befahigen. Zu

vermitteln sind insbesondere die fiir die Ubernahme einer Zugfiihrerinnen-, Zugfiihrer- sowie
Stabsfunktion notwendigen fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten.

(2) Es ist so auszubilden, dass sich die Auszubildenden der freiheitlichen demokratischen
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes verpflichtet fiihlen und ihren Beruf als Dienst flir das
allgemeine Wohl des Volkes auffassen.

§5

Bewertung der Leistungen

FuBnoten zu § 5 Bewertung der Leistungen

§ 5 Absatz 3 geandert durch Verordnung vom 29. September 2016 (GV. NRW. S. 805), in
Kraft getreten mit Wirkung vom 1. Juli 2016.

(1) Die Leistungen sind in der Ausbildung und den Priifungen, soweit sich aus dieser Verordnung
nichts anderes ergibt, wie folgt zu bewerten:

sehr gut
eine den Anforderungen in besonderem MaBe entsprechende Leistung
= 14 bis 15 Punkte

gut
eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung
= 11 bis 13 Punkte

befriedigend
eine im Allgemeinen den Anforderungen entsprechende Leistung
= 8 bis 10 Punkte
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ausreichend
eine Leistung, die zwar Mangel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht
= 5 bis 7 Punkte

mangelhaft

eine den Anforderungen nicht entsprechende Leistung, die jedoch erkennen lasst, dass die not-
wendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Méngel in absehbarer Zeit behoben werden
kénnten

= 2 bis 4 Punkte

ungentgend

eine den Anforderungen nicht entsprechende Leistung, bei der selbst die Grundkenntnisse so li-
ckenhaft sind, dass die Mangel in absehbarer Zeit nicht behoben werden kénnten

= 0 Punkte bis 1 Punkt.

(2) Eine Bewertung mit Zwischennoten oder -punktzahlen ist unzulassig.

(3) Die Bewertung der Leistungen in den Ausbildungsabschnitten 1 und 2 richtet sich nach den
entsprechenden Bestimmungen der Verordnung uber die Ausbildung und Prifung fir die Lauf-
bahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 des feuerwehrtechnischen Dienstes im
Land Nordrhein-Westfalen vom 5. November 2015 (GV. NRW. S. 749) in der jeweils geltenden
Fassung sowie der Ausbildungs- und Prifungsverordnung fir Rettungssanitaterinnen und Ret-
tungssanitater sowie Rettungshelferinnen und Rettungshelfer vom 30. Juni 2012 (GV. NRW. S.
282) in der jeweils geltenden Fassung.

Kapitel 2
Ausbildung

§6

Ausbildungspersonal

FuBnoten zu § 6 Ausbildungspersonal

§ 6 Absatz 1, Absatz 2, Absatz 3 geandert durch Verordnung vom 29. September 2016 (GV.
NRW. S. 805), in Kraft getreten mit Wirkung vom 1. Juli 2016.

(1) Bei den Ausbildungsbehorden ist jeweils eine Angehdrige oder ein Angehdriger der Laufbahn-
gruppe 2 des feuerwehrtechnischen Dienstes beziehungsweise eine Tarifbeschaftigte oder ein
Tarifbeschaftigter mit entsprechender Befahigung zur Ausbildungsleitung und zur Stellvertre-
tung zu bestellen. Der Ausbildungsleitung obliegen die Ordnung und Leitung der Ausbildung so-
wie die Erstellung des individuellen Ausbildungplanes gemaB § 8 Absatz 1 und des Befahigungs-
berichtes gemaB § 9 Absatz 1.

(2) Fur die nicht zentral am Institut der Feuerwehr NRW durchgefiihrte Ausbildung sind in den je-
weiligen Ausbildungsbehorden im erforderlichen Umfang fachlich geeignete Angehdorige der
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Laufbahngruppe 2 des feuerwehrtechnischen Dienstes beziehungsweise Tarifbeschaftigte mit
entsprechender Befahigung als Betreuung und Vertretung zu bestellen. Die Betreuung unter-
weist die Auszubildenden am Arbeitsplatz, informiert Uber den Stand der Ausbildung und wirkt
bei der Erstellung des Befahigungsberichtes mit.

(3) Die Anforderungen an die Ausbildungs- und Lehrkrafte in den Ausbildungsabschnitten 1 und
2 richten sich nach den entsprechenden Bestimmungen der Verordnung Uber die Ausbildung
und Prifung fir die Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 des feuerwehr-
technischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen sowie der Ausbildungs- und Prifungsver-
ordnung fur Rettungssanitaterinnen und Rettungssanitater sowie Rettungshelferinnen und Ret-
tungshelfer in ihren jeweils geltenden Fassungen.

§7
Inhalt und Umfang

FuBnoten zu § 7 Inhalt und Umfang

§ 7 Absatz 2 geandert durch Verordnung vom 29. September 2016 (GV. NRW. S. 805), in
Kraft getreten mit Wirkung vom 1. Juli 2016; Absatz 3 zuletzt gedndert durch Artikel 2 der
Verordnung vom 16. Marz 2022 (GV. NRW. S. 494), in Kraft getreten am 1. Mai 2022.

(1) Mindestinhalte, Dauer und Reihenfolge der einzelnen Ausbildungsabschnitte richten sich nach
den Ausbildungsplanen fir Laufbahnbewerberinnen und Laufbahnbewerber, Aufstiegsbeamtin-
nen und Aufstiegsbeamte sowie Werkfeuerwehrangehorige geman Anlage 1.

(2) Die zentrale Ausbildung am Institut der Feuerwehr NRW dient der Vorbereitung, Erganzung
und Vertiefung der theoretischen und praktischen Ausbildung in den Ausbildungsbehdrden. Das
Institut der Feuerwehr NRW kann die Reihenfolge dieser Ausbildungen verandern und sie auch
von anderen Ausbildungseinrichtungen durchfiihren lassen. Unterrichtsumfang und -inhalte be-
stimmen sich nach der Ubersicht iber Umfang und Inhalte der zentralen Ausbildung gem&B An-
lage 2, die jeweils zu erbringenden Leistungsnachweise nach den Ausbildungsplanen fir Lauf-
bahnbewerberinnen und Laufbahnbewerber, Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamte sowie
Werkfeuerwehrangehorige geman Anlage 1.

(3) Die feuerwehrtechnische Grundausbildung ist ebenso wie die rettungsdienstliche Ausbildung
gemaB Anlage 1in den Vorbereitungsdienst einbezogen. Sie richtet sich nach den entsprechen-
den Bestimmungen der Verordnung uber die Ausbildung und Prifung fir die Laufbahn des zwei-
ten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 1 des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land Nord-
rhein-Westfalen sowie der Ausbildungs- und Prufungsverordnung fur Rettungssanitaterinnen
und Rettungssanitater sowie Rettungshelferinnen und Rettungshelfer in ihren jeweils geltenden
Fassungen. Die Ausbildung zu hauptamtlichen Gruppenfiihrerinnen und Gruppenfiihrern sowie
die Vertiefungsausbildung und die dazu gehdrenden Prifungen und Leistungsnachweise sind
Teil des Vorbereitungsdienstes. Hat die Beamtin oder der Beamte entsprechende Nachweise be-
reits an anderer Stelle erworben, kann die Einstellungsbehdérde diese auf den Vorbereitungs-
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dienst anrechnen oder sie oder ihn von der Teilnahme an diesen Ausbildungsabschnitten und
-unterabschnitten freistellen.

(4) Absatz 3 gilt entsprechend fir weitere Ausbildungsinhalte gemaB den Ausbildungsplanen fiir
Laufbahnbewerberinnen und Laufbahnbewerber, Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamte so-
wie Werkfeuerwehrangehorige (Anlage 1).

(5) Durch eine Anrechnung bereits an anderer Stelle erworbener Nachweise darf der Vorberei-
tungsdienst nicht auf weniger als zwolf Monate verkirzt werden.

§8
Durchfiihrung der Ausbildung

(1) Spatestens bei Beginn der Ausbildung handigt die Ausbildungsleitung der Beamtin oder dem
Beamten einen Ausbildungsplan aus, aus dem sich die individuelle zeitliche Abfolge der Ausbil-
dung ergibt.

(2) In den Ausbildungsabschnitten 1, 4, 7 und 9 erbringen die Auszubildenden Leistungsnach-
weise nach MaBgabe der Ausbildungsplane fir Laufbahnbewerberinnen und Laufbahnbewerber,
Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamte sowie Werkfeuerwehrangehdrige (Anlage 1). Besteht
die Beamtin oder der Beamte einen Leistungsnachweis nicht, soll zeitnah Gelegenheit zur Wie-
derholung des Leistungsnachweises gegeben werden; bei erfolgreicher Wiederholung wird der
Leistungshachweis mit funf Punkten bewertet. Werden die Leistungsanforderungen auch nach
Wiederholung des Leistungsnachweises nicht erfiillt, so erfolgt keine Uberweisung in den
nachsten Ausbildungsunterabschnitt oder -abschnitt; § 9 Absatz 2 und 3 gilt entsprechend.

§9
Befahigungsbericht

(1) Die Ausbildungsleitung fertigt fiir die Beamtin oder den Beamten rechtzeitig zum Ende der
Ausbildungsabschnitte 3, 5, 6 und 8 der Ausbildungsplane fur Laufbahnbewerberinnen und
Laufbahnbewerber, Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamte sowie Werkfeuerwehrangehori-
ge gemaB Anlage 1 einen Befahigungsbericht nach dem Muster des Befahigungsberichts gemai
Anlage 4, gibt ihn der Beamtin oder dem Beamten spatestens am letzten Tag bekannt, handigt
ihr oder ihm eine Zweitschrift aus und nimmt das Original zur Ausbildungsakte. Spatestens zur
Mitte der zu beurteilenden Ausbildungsabschnitte fluhrt die Ausbildungsleitung mit der Beamtin
oder dem Beamten ein Zwischenbeurteilungsgesprach, das sich inhaltlich am Muster des Befahi-
gungsberichts gemal Anlage 4 orientiert, um Auskunft liber den aktuellen Ausbildungsstand und
Verbesserungsmaglichkeiten zu geben.

(2) SchlieBt das zusammenfassende Urteil des Befahigungsberichtes flir den Ausbildungsab-
schnitt 3, 5, 6 oder 8 nicht mit mindestens 5,0 Punkten- ohne Rundung — ab, so erfolgt keine
Uberweisung in den jeweils nachsten Ausbildungsabschnitt. Die Ausbildungsleitung empfiehit
der Einstellungsbehdrde, welche Teile der Ausbildung zu wiederholen sind; die Einstellungsbe-
horde verlangert in dem erforderlichen Umfang die Ausbildungszeit gemaB § 3 Absatz 2. Die
Wiederholung kann auch bei einer anderen Ausbildungsbehdrde erfolgen.
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(3) Ein Befahigungsbericht kann im Gesamtergebnis - ohne Rundung - nur dann mit 5,0 oder
mehr Punkten abschlieBen, wenn alle nach den Ausbildungsplanen fir Laufbahnbewerberinnen
und Laufbahnbewerber, Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamte sowie Werkfeuerwehrange-
horige (Anlage 1) in dem betreffenden Ausbildungsabschnitt vorgeschriebenen Leistungsnach-
weise bestanden wurden.

Kapitel 3
Laufbahnpriifung

§10
Priifungszeitpunkt und -teile

(1) In den Ausbildungsabschnitten 7 bis 9 wird die zweigeteilte Laufbahnprifung abgelegt. Sie
soll vor Ablauf der regelmaBigen oder im Einzelfall festgesetzten Dauer des Vorbereitungsdiens-
tes abgeschlossen werden.

(2) Die zweigeteilte Laufbahnprifung besteht aus der Priifung zur Zugfiihrerin oder zum Zugfiih-
rer (§ 13) und der Abschlusspriifung (§ 14).

§NM

Ziel
Die Laufbahnprufung dient der Feststellung, ob die Beamtin oder der Beamte fir die Laufbahn
befahigt ist. Nachgewiesen werden sollen der Erwerb der erforderlichen Fachkenntnisse und

Fertigkeiten fir die zuklnftige Aufgabenwahrnehmung sowie die Fahigkeit, diese insbesondere
als Zugfuhrerin oder Zugfihrer praxisbezogen anzuwenden.

§12
Prifungsausschuss

FuBnoten zu § 12 Prifungsausschuss

§ 12 Absatz 1 gedndert, Absatz 2 durch neuen Satz 1 ersetzt durch Verordnung vom 29.
September 2016 (GV. NRW. S. 805), in Kraft getreten mit Wirkung vom 1. Juli 2016.

(1) Die Laufbahnprifung wird vor einem Priifungsausschuss fir die Laufbahn des ersten Ein-
stiegsamtes der Laufbahngruppe 2 des feuerwehrtechnischen Dienstes am Institut der Feuer-
wehr NRW abgelegt. Die Priifung ist nicht 6ffentlich. Der Vorsitz des Priifungsausschusses kann
der Ausbildungsleitung und anderen Personen, bei denen ein dienstliches Interesse vorliegt, ge-
statten, als Beobachterin oder Beobachter bei den nicht-schriftlichen Prifungsteilen zugegen zu
sein. Beauftragte der Bezirksregierung und des fiir Inneres zustandigen Ministeriums sind be-
rechtigt, den Prifungen als Beobachterin oder Beobachter beizuwohnen.

(2) Der Prufungsausschuss besteht aus
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1. der Direktorin oder dem Direktor des Instituts der Feuerwehr NRW als Vorsitz; alternativ be-
stimmt die Direktorin oder der Direktor den Vorsitz, der durch Angehdérige der Laufbahn des
zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 des feuerwehrtechnischen Dienstes, die Beschaf-
tigte des Instituts der Feuerwehr NRW sein missen, wahrgenommen werden kann, und

2. einer oder einem Angehdrigen der Laufbahn des zweiten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe
2 des feuerwehrtechnischen Dienstes und zwei Angehdrigen der Laufbahn des ersten Einstiegs-
amtes der Laufbahngruppe 2 des feuerwehrtechnischen Dienstes fiir den Beisitz.

Anstelle von verbeamteten Angehorigen des feuerwehrtechnischen Dienstes kénnen auch Tarif-
beschéaftigte mit jeweils entsprechender Befahigung Mitglied des Prifungsausschusses sein.

(3) Die Entscheidungen des Priifungsausschusses werden mit Stimmenmehrheit getroffen.
Stimmenthaltung ist unzulassig. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vor-
sitzenden des Prifungsausschusses.

(4) Fur die Besetzung der Prifungsausschiisse beruft das Institut der Feuerwehr NRW flr die
Dauer von vier Jahren Vorsitzende, Beisitzerinnen und Beisitzer.

(5) Wenn Angehorige der Werkfeuerwehren geprift werden, soll eine Vertreterin oder ein Ver-
treter der Werkfeuerwehren als Beisitz gemaB Absatz 2 Nummer 2 eingesetzt werden. Fir das
Verfahren der Berufung und Zuordnung gilt Absatz 4.

(6) Die Berufung gemaB Absatz 4 kann widerrufen werden, wenn die Grinde, die fiir die Beru-
fung maBgebend waren, weggefallen sind. In diesem Fall ist flir den Rest der Zeit gemaB Absatz
4 eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger fiir das ausgeschiedene Mitglied zu berufen.

(7) Bei der Auswahl der Beisitzerinnen und Beisitzer fir eine Prifung ist der Vorsitz des Pri-
fungsausschusses an eine Reihenfolge nicht gebunden. Der Vorsitz kann Dritte zur Mitwirkung
bei der Durchfiihrung der Priifung heranziehen.

(8) Bei einem Ausfall von Beisitzerinnen und Beisitzern wahrend der Priifung entscheidet der
Vorsitz des Prifungsausschusses, bei dessen Ausfall die Direktorin oder der Direktor des Insti-
tuts der Feuerwehr NRW Uber die weitere Durchfiihrung der Priifung.

§13
Priifung zur Zugfiihrerin oder zum Zugflihrer

(1) Die Prufung zur Zugfuhrerin oder zum Zugfiihrer besteht aus einem schriftlichen Teil mit zwei
Aufsichtsarbeiten zu je zwei Zeitstunden sowie einer Planibung.

(2) Die Aufgaben fir die Aufsichtsarbeiten bestimmt der Vorsitz des Priifungsausschusses. Sie
sind den in Anlage 3 aufgefiihrten Stoffgebieten zu entnehmen. Jede Aufsichtsarbeit wird von
zwei Beisitzerinnen oder Beisitzern des Prifungsausschusses bewertet. Bei voneinander abwei-
chender Bewertung bewertet der Vorsitz des Prifungsausschusses die Arbeit endguiltig. Nach
Begutachtung stehen die Prifungsarbeiten allen Mitgliedern des Priifungsausschusses zur Ein-
sichtnahme zur Verfligung. Der Vorsitz des Priifungsausschusses soll die Ergebnisse der Auf-
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sichtsarbeiten spatestens eine Woche vor dem Termin der Planlibung feststellen und den Prif-
lingen die Zulassungsentscheidung, auf Antrag auch die Einzelergebnisse, mitteilen.

(3) Der schriftliche Teil der Priifung zur Zugfiihrerin oder zum Zugflihrer ist bestanden, wenn je-
de der beiden Aufsichtsarbeiten mit mindestens jeweils zwei Punkten bewertet wird und ihr
arithmetisches Mittel — ohne Rundung — mindestens 5,0 Punkte betragt.

(4) Der Prifling ist zur Planlibung zugelassen, wenn der schriftliche Teil gemaB Absatz 3 bestan-
den wurde. Die Feststellung hierliber trifft der Vorsitz des Priifungsaus-schusses. Wird die Zu-
lassung nicht festgestellt, ist die Priifung zur Zugfihrerin oder zum Zugfihrer nicht bestanden.

(5) Die Planiibung soll sich auf die Bewaltigung einer Einsatzlage in der Rolle der Zugfihrerin
oder des Zugfuhrers erstrecken und nicht langer als 30 Minuten dauern. Der Vorsitz des Pri-
fungsausschusses legt die Prifungsaufgabe fest.

(6) Die Planlibung ist vom gesamten Priifungsausschuss mit Punkten gemaB § 5 Absatz 1 zu be-
werten. Sie ist bestanden, wenn sie — ohne Rundung — mit mindestens 5,0 Punkten bewertet
wird. Wird der Prifling nicht zur Planlbung zugelassen oder die Planibung — ohne Rundung -
mit weniger als zwei Punkten bewertet, ist die Prifung zur Zugfiihrerin oder zum Zugfihrer zu
wiederholen. Wird die Planlibung — ohne Rundung — mit weniger als finf, aber mit mindestens
zwei Punkten bewertet, flihrt der Prifungsausschuss am gleichen Tag eine Nachpriifung durch;
bei erfolgreicher Nachprifung wird die Planibung mit finf Punkten bewertet; ansonsten ist die
Prifung nicht bestanden und zu wiederholen.

(7) Aus den Ergebnissen der Aufsichtsarbeiten und der Planlibung ist eine Gesamtnote zu bilden.
Hierzu wird zunachst der Punktwert der Bewertung der Plantibung mit vier multipliziert und zu
den Einzelpunktwerten der beiden Aufsichtsarbeiten addiert; sodann wird aus der durch sechs
geteilten Summe ein Durchschnittspunktwert bis zur zweiten Dezimalstelle gebildet; das Ergeb-
nis ist bei mehr als 0,49 der ersten und zweiten Dezimalstelle auf eine Note nach § 5 Absatz 1
aufzurunden, im Ubrigen abzurunden.

Der Vorsitz des Priifungsausschusses stellt das Ergebnis der Planibung fest und teilt dem Prif-
ling die Entscheidung Uber das Bestehen oder Nichtbestehen der Prifung zur Zugflihrerin oder
zum Zugfihrer, auf Antrag auch das Einzelergebnis, mit.

§14
Abschlusspriifung

(1) Die Abschlussprufung besteht aus einem schriftlichen Teil mit drei Aufsichts-arbeiten zu je
drei Zeitstunden und einer miindlichen Prifung.

(2) Die Aufgaben fir die Aufsichtsarbeiten bestimmt der Vorsitz des Prifungsausschusses. Sie
sind den in Anlage 3 aufgefuihrten Stoffgebieten zu entnehmen. Jede Aufsichtsarbeit wird von
zwei Beisitzerinnen oder Beisitzern des Prifungsausschusses bewertet. Bei voneinander abwei-
chender Bewertung bewertet der Vorsitz des Prifungsausschusses die Arbeit endgtiltig. Nach
Begutachtung stehen die Prifungsarbeiten allen Mitgliedern des Prifungsausschusses zur Ein-
sichtnahme zur Verfligung. Der Vorsitz des Priifungsausschusses soll die Ergebnisse der Auf-
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sichtsarbeiten spatestens eine Woche vor dem Termin der mindlichen Prifung feststellen und
dem Priifling die Zulassungsentscheidung, auf Antrag auch die Einzelergebnisse, mitteilen.

(3) Der schriftliche Teil der Abschlusspriifung ist bestanden, wenn jede der drei Aufsichtsarbei-
ten mit mindestens jeweils zwei Punkten bewertet wird und ihr arithmetisches Mittel — ohne Run-
dung — mindestens 5,0 Punkte betragt.

(4) Der Prifling ist zur muindlichen Prifung zugelassen, wenn der schriftliche Teil der Ab-
schlusspriifung gemaB Absatz 3 und samtliche Leistungsnachweise im Rahmen des Ausbil-
dungsunterabschnittes 9.1 bestanden wurde. Die Feststellung hierliber trifft der Vorsitz des Pri-
fungsausschusses. Wird keine Zulassung festgestellt, ist die Abschlussprifung nicht bestanden.

(5) Der Vorsitz des Prufungsausschusses leitet die mindliche Priifung und bestimmt die drei der
in Anlage 3 aufgeflihrten Stoffgebiete, auf die sie sich erstreckt. Er hat darauf hinzuwirken, dass
die Pruflinge in geeigneter Weise befragt werden. In der miindlichen Prifung sollen nicht mehr
als vier Priiflinge gleichzeitig gepruft werden. Die durchschnittliche Prifungsdauer je Priifling
soll in der Regel nicht mehr als 40 Minuten betragen.

(6) Die miindliche Priifung ist vom Priifungsausschuss mit Punkten gemaB § 5 Absatz 1 zu be-
werten. Sie ist bestanden, wenn ohne Rundung mindestens 5,0 Punkteerreicht werden.

(7) Aus den Ergebnissen des schriftlichen und mindlichen Teils der Abschlusspriifung ist eine

Gesamtnote zu bilden. Hierzu wird zunachst der Punktwert der Bewertung der mindlichen Pri-
fung mit drei multipliziert und mit den Einzelpunktwerten der drei schriftlichen Arbeiten addiert;
sodann wird aus der durch sechs geteilten Summe ein Durchschnittspunktwert bis zur zweiten
Dezimalstelle gebildet; das Ergebnis ist bei mehr als 0,49 der ersten und zweiten Dezimalstelle
auf eine Note nach § 5 Absatz 1 aufzurunden, im Ubrigen abzurunden.

§15
Gesamtergebnis der Laufbahnpriifung

(1) Nach der mindlichen Priifung stellt der Priifungsausschuss entsprechend den Ergebnissen
der Prifung zur Zugfihrerin oder zum Zugflhrer und der Abschlussprifung das Gesamtergebnis
der Laufbahnpriifung in nichtéffentlicher Sitzung fest und gibt es dem Priifling bekannt.

(2) Die Gesamtnote ergibt sich, indem die Gesamtpunktzahl der Abschlussprifung (§ 14 Absatz
7) mit zwei multipliziert und mit der Punktzahl der Priifung zur Zugfiihrerin oder zum Zugfihrer
(§ 13 Absatz 7) addiert wird; sodann wird ein Durchschnittspunktwert bis zur zweiten Dezimal-
stelle gebildet, indem das Ergebnis durch drei geteilt wird; das Ergebnis ist bei mehr als 0,49 der
ersten und zweiten Dezimalstelle auf eine Note nach § 5 Absatz 1 Satz 1 aufzurunden, im Ubrigen
abzurunden.

§16
Nichtbestehen und Wiederholung der Prifung

(1) Die gesamte Laufbahnprifung gilt als nicht bestanden, wenn die Priifung zur Zugfihrerin
oder zum Zugfuhrer oder die Abschlussprifung nicht bestanden wird.
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(2) Wer die Priifung nicht bestanden hat, kann sie einmal wiederholen. Die Frist, nach deren Ab-
lauf die Prifung wiederholt werden kann, bestimmt der Priifungsausschuss. Auf Vorschlag des
Prifungsausschusses bestimmt die Ausbildungsbehérde, gegebenenfalls in Abstimmung mit der
Einstellungsbehdrde, ob und welche Ausbildungsteile zu wiederholen sind. Die Einstellungsbe-
horde verlangert in dem erforderlichen Umfang die Ausbildungszeit (§ 3 Absatz 2). Die Wieder-
holung der Ausbildungsteile kann auch bei einer anderen Ausbildungsbehdrde erfolgen.

(3) Der Priifungsausschuss entscheidet, welche Teile der Priifung zu wiederholen sind.

(4) Wer auch die Wiederholungspriifung nicht besteht, hat die Priifung endgiltig nicht bestan-
den.

§17
Durchfiihrung der Laufbahnpriifung

(1) Ist der Prifling wegen Krankheit oder sonstiger, nicht zu vertretender Umstande verhindert,
die Laufbahnprifung oder einzelne Prufungsteile abzulegen, so hat sie oder er dies in geeigneter
Form nachzuweisen. Im Wiederholungsfall ist Krankheit durch ein amtsarztliches Attest nachzu-
weisen. Wird ein Attest nicht vorgelegt oder werden Teilprifungen auf Grund sonstiger Umstan-
de erneut nicht abgelegt, kann der Vorsitz des Priifungsausschusses den Priifling von der Pri-
fung ausschlieBen. Dieses gilt im Krankheitsfall auch, wenn nochmals Teilpriifungen nicht abge-
legt werden. Im Fall eines solchen Ausschlusses gilt die gesamte Priifung als nicht bestanden.

(2) Der Prifling kann in besonderen Fallen mit Genehmigung des Vorsitzes des Prifungsaus-
schusses von der Laufbahnprifung oder einzelnen Prifungsteilen zurlcktreten.

(3) Tritt der Prifling aus den in Absatz 1 und 2 genannten Griinden die Laufbahnprifung nicht an
oder bricht sie ab, so wird die Priifung an einem vom Vorsitz des Priifungsausschusses zu be-
stimmenden Termin fortgesetzt. Dabei ist zu entscheiden, ob und in welchem Umfang die bereits
erbrachten Leistungen als Priifungsleistungen anzurechnen sind.

(4) Erscheint der Priifling ohne ausreichende Entschuldigung nicht zur Laufbahnprifung oder
einzelnen Prifungsteilen, tritt ohne Genehmigung von ihnen zurlck, bricht sie ohne ausreichen-
de Entschuldigung ab oder gibt die Losung einer schriftlichen Priifung nicht ab, so gilt der jewei-
lige Prifungsteil als nicht bestanden.

(5) Uber die Folgen eines Tauschungsversuches oder eines erheblichen VerstoBes gegen die
Ordnung entscheidet der Prifungsausschuss. Er kann nach der Schwere der Verfehlung die
Wiederholung einzelner oder mehrerer Prifungsleistungen anordnen oder die gesamte Lauf-
bahnprifung fir nicht bestanden erklaren.

§18
Prufungsniederschrift

Uber den Verlauf der Priifung zur Zugfiihrerin oder zum Zugfiihrerfiihrer und der Abschlussprii-
fung sind fir jeden Prifling Niederschriften nach dem Muster der Anlagen 5 und 6 zu fertigen.
Die Niederschriften sind zu den Priifungsakten zu nehmen und mindestens finf Jahre aufzube-
wahren. Der Prufling erhalt eine Zweitausfertigung der Niederschriften.
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§19
Priifungszeugnis

(1) Uber das Ergebnis der bestandenen Laufbahnpriifung erhilt die Beamtin oder der Beamte ein
Prifungszeugnis nach dem Muster der Anlage 7.

(2) Hauptberufliche Angehorige von Werkfeuerwehren erhalten bei erfolgreichem Abschluss ih-
rer Ausbildung ein Prifungszeugnis nach dem Muster der Anlage 9.

(3) Wer die Prifung nicht bestanden hat, erhalt hiertiber einen Bescheid des Priifungsausschus-
ses nach dem Muster der Anlage 10.

(4) Zweitausfertigungen des Zeugnisses oder des Bescheides sind zu den Prifungs- und den
Personalakten zu nehmen.

Teil 3
Aufstieg

§ 20
Voraussetzungen, Anwendung der Vorschriften fiir Laufbahnbewerbe-
rinnen und Laufbahnbewerber

FuBnoten zu § 20 Voraussetzungen, Anwendung der Vorschriften fur Laufbahnbewerberinnen
und Laufbahnbewerber

§ 20 Absatz 1 geandert durch Verordnung vom 29. September 2016 (GV. NRW. S. 805), in
Kraft getreten mit Wirkung vom 1. Juli 2016.

(1) Die Einstellungsbehdrde kann Beamtinnen und Beamte der Laufbahn des zweiten Einstiegs-
amtes der Laufbahngruppe 1 des feuerwehrtechnischen Dienstes unter den Voraussetzungen
der Verordnung Uber die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten des feuerwehrtechnischen
Dienstes im Lande Nordrhein-Westfalen zum Aufstieg in die Laufbahn des ersten Einstiegsamtes
der Laufbahngruppe 2 des feuerwehrtechnischen Dienstes zulassen.

(2) Vorbehaltlich der nachfolgenden Regelungen gelten die Vorschriften fir die Laufbahnbewer-
berinnen und Laufbahnbewerber fir die Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamten sowie
Werkfeuerwehrangehdrige entsprechend.

§ 21
Einfihrungszeit

FuBnoten zu § 21 Einflihrungszeit
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§ 3 Absatz 2, § 21 Absatz 2 und § 23 Absatz 1 und Absatz 3 (aufgehoben) gedndert sowie
Anlagen 1 bis 10 neu gefasst durch Verordnung vom 12. Dezember 2017 (GV. NRW. S. 952),
in Kraft getreten am 23. Dezember 2017.

(1) Bei Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamten tritt an die Stelle der Laufbahnausbildung die
Einfiihrungszeit. Der Beginn der Einflihrungszeit ist mit dem Institut der Feuerwehr NRW abzu-
stimmen.

(2) Die Einfihrungszeit dauert zwolf Monate. Fiir Beamtinnen und Beamte ohne abgeschlossene
Ausbildung hauptberuflicher Feuerwehrangehoriger zu Gruppenfiihrerinnen und Gruppenfiihrern
einschlieBlich Vertiefungsausbildung (Module ,Fihren im ABC-Einsatz und Ausbilder/Ausbilderin
in der Feuerwehr") verlangert sich die Einfiihrungszeit um die Dauer dieser Ausbildungen oder
der hiervon fehlenden Teile. Mindestinhalte, Dauer und Reihenfolge der einzelnen Ausbildungs-
abschnitte richten sich nach den Ausbildungsplénen fur Laufbahnbewerberinnen und Laufbahn-
bewerber, Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamte sowie Werkfeuerwehrangehoérige geman
Anlage 1.

(3) Zu Beginn der Einfiihrungszeit nehmen die Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamten an
einem Lehrgang ,Wissenschaftliche Grundlagen" teil, fiir den das Institut der Feuerwehr NRW
ein landeseinheitliches Curriculum erstellt und die Organisation Ubernimmt. Die Kosten des Lehr-
gangs tragen die Einstellungsbehdérden. Flir Beamtinnen und Beamte, die die Voraussetzungen
des § 8 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung Uber die Laufbahnen der Beamtinnen und Beamten
des feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande Nordrhein-Westfalen erflillen, entfallt die Teilnah-
me an dem Lehrgang nach Satz 1. An seine Stelle tritt ein weiterer Monat im Ausbildungsab-
schnitt 6, der damit drei Monate dauert.

(4) § 3 Absatz 2 gilt mit der MaBgabe, dass die Verlangerung insgesamt sechs Monate nicht
Uberschreiten darf. §§ 7, 8 und 9 gelten mit der MaBgabe, dass Leistungsnachweise nur fir die
die Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamten betreffenden Ausbildungsabschnitte nach den
Ausbildungsplanen fir Laufbahnbewerberinnen und Laufbahnbewerber, Aufstiegsbeamtinnen
und Aufstiegsbeamte sowie Werkfeuerwehrangehorige gemal Anlage 1 zu erbringen sind. Glei-
ches qilt fur die Fertigung von Befahigungsberichten.

§ 22
Aufstiegsprifung

(1) Bei Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamten tritt an die Stelle der Laufbahnprifung die
Aufstiegsprufung.

(2) Die Aufstiegspriifung findet in den Ausbildungsabschnitten 7 und 9 statt. Die zweigeteilte
Prifung besteht aus der Prifung zur Zugfihrerin oder zum Zugfiuhrer gemaB § 13 und der Ab-
schlussprifung geman § 14.

(3) Uber das Ergebnis der bestandenen Aufstiegspriifung erhalt die Beamtin oder der Beamte ein
Prifungszeugnis nach dem Muster der Anlage 8.
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Teil 4
Ubergangs- und Schlussvorschrift

§ 23
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten, Ubergangsregelung

FuBnoten zu § 23 Inkrafttreten, AuBerkrafttreten, Ubergangsregelung

§ 3 Absatz 2, § 21 Absatz 2 und § 23 Absatz 1 und Absatz 3 (aufgehoben) geandert sowie
Anlagen 1 bis 10 neu gefasst durch Verordnung vom 12. Dezember 2017 (GV. NRW. S. 952),
in Kraft getreten am 23. Dezember 2017.

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung Uber die Ausbildung und Priifung fiir die Laufbahn des geho-
benen feuerwehrtechnischen Dienstes im Lande Nordrhein-Westfalen vom 18. Dezember 2007
(GV. NRW. 2008 S. 25) auBer Kraft.

Anlage 1zu § 7 Absatz 1
Ausbildungsplane fir Laufbahnbewerberinnen und Laufbahnbewerber, Aufstiegsbeamtinnen
und Aufstiegsbeamte sowie Werkfeuerwehrangehdrige

Anlage 2 zu § 7 Absatz 2
Ubersicht tiber Umfang und Inhalte der zentralen Ausbildung am Institut der Feuerwehr NRW

Anlage 3 zu § 13 Absatz 2 und § 14 Absatz 2
Ubersicht der Stoffgebiete der Laufbahnpriifung

Anlage 4 zu § 9
Muster des Befahigungsberichts

Anlage 5zu § 18
Muster der Prufungsniederschrift fir die Prifung zur Zugfuhrerin oder zum Zugfihrer

Anlage 6 zu § 18
Muster der Prifungsniederschrift flr die Abschlussprifung

Anlage 7 zu § 19 Absatz 1
Muster des Prifungszeugnisses fiir Laufbahnbewerberinnen und Laufbahnbewerber

Anlage 8 zu § 22 Absatz 3
Muster des Prifungszeugnisses fiir Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamte
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Anlage 9 zu § 19 Absatz 2
Muster des Prifungszeugnisses fir Werkfeuerwehrangehdrige

Anlage 10 zu § 19 Absatz 3
Muster des Bescheides Uber das Nichtbestehen der Priifung

Der Minister
fdr Inneres und Kommunales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-

falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 17/18



Anlagen

Anlage 1 (Anlage 01)
URL zur Anlage [Anlage 01]

Anlage 2 (Anlage 02)
URL zur Anlage [Anlage 02]

Anlage 3 (Anlage 03)
URL zur Anlage [Anlage 03]

Anlage 4 (Anlage 04)
URL zur Anlage [Anlage 04]

Anlage 5 (Anlage 05)
URL zur Anlage [Anlage 05]

Anlage 6 (Anlage 06)
URL zur Anlage [Anlage 06]

Anlage 7 (Anlage 07)
URL zur Anlage [Anlage 07]

Anlage 8 (Anlage 08)
URL zur Anlage [Anlage 08]

Anlage 9 (Anlage 09)
URL zur Anlage [Anlage 09]

Anlage 10 (Anlage 10)
URL zur Anlage [Anlage 10]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Diisseldorf

18/18


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/25244-45571-sgv_203014_20131125_1_anlage01.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/25244-45572-sgv_203014_20131125_1_anlage02.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/25244-45573-sgv_203014_20131125_1_anlage03.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/25244-45574-sgv_203014_20131125_1_anlage04.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/25244-45575-sgv_203014_20131125_1_anlage05.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/25244-45576-sgv_203014_20131125_1_anlage06.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/25244-45577-sgv_203014_20131125_1_anlage07.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/25244-45578-sgv_203014_20131125_1_anlage08.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/25244-45579-sgv_203014_20131125_1_anlage09.pdf
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/system/files/BA/25244-45580-sgv_203014_20131125_1_anlage10.pdf

	LRGV - Landesrecht Gesetze und Verordnungen
	 Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für die Laufbahn des ersten Einstiegsamtes der Laufbahngruppe 2 des feuerwehrtechnischen Dienstes im Land Nordrhein-Westfalen (VAP2.1-Feu) (Fn 2) 
	 § 1 Geltungsbereich, Einstellungsvoraussetzungen 
	 § 2 Einstellungs- und Ausbildungsbehörden 
	 § 3 Beginn und Dauer 
	 § 4 Ziel 
	 § 5 Bewertung der Leistungen 
	 § 6 Ausbildungspersonal 
	 § 7 Inhalt und Umfang 
	 § 8 Durchführung der Ausbildung 
	 § 9 Befähigungsbericht 
	 § 10 Prüfungszeitpunkt und -teile 
	 § 11 Ziel 
	 § 12 Prüfungsausschuss 
	 § 13 Prüfung zur Zugführerin oder zum Zugführer 
	 § 14 Abschlussprüfung 
	 § 15 Gesamtergebnis der Laufbahnprüfung 
	 § 16 Nichtbestehen und Wiederholung der Prüfung 
	 § 17 Durchführung der Laufbahnprüfung 
	 § 18 Prüfungsniederschrift 
	 § 19 Prüfungszeugnis 
	 § 20 Voraussetzungen, Anwendung der Vorschriften für Laufbahnbewerberinnen und Laufbahnbewerber 
	 § 21 Einführungszeit 
	 § 22 Aufstiegsprüfung 
	 § 23 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsregelung 
	Anlagen


